
Brennholzbestellung Markt Neubrunn
 
Die Bestellung bitten wir bis spätestens 14. Dezember 2025 bei der FBG Würzburg w.V., 
Würzburger Straße 1, 97292 Uettingen mit diesem Bestellzettel und einer Kopie des 
Motorsägenscheins (in schriftlicher Form oder auch per Email an info@fbg-wue.de) 
abzugeben. Sollten Sie den Motorsägenschein bereits letztes Jahr abgegeben haben, kann 
auf dessen Einsenden verzichtet werden. Nach 14. Dezember 2025 eingehende Bestellungen 
können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
Der Preis beträgt in diesem Jahr 55 Euro/Ster inklusive aller Abgaben. 
 
Die Aufarbeitung des Holzes in PEFC-zertifizierten Wäldern darf grundsätzlich nur von 
Personen mit qualifiziertem Motorsägenkurs erfolgen. Wird das Holz von einem Unternehmer 
abgefahren und auf einem privaten Holzplatz aufgearbeitet, teilen Sie uns dies bitte mit. In 
diesem Fall wird von Ihnen kein Motorsägenschein benötigt. Der Nachweis muss bei der 
Holzbestellung vorgelegt werden. 
 
Der Motorsägenschein 
 
 ist beigefügt    wurde bereits vorgelegt 
 
oder 
 
 Das Holz wird von ______________________________ aufgearbeitet / abgefahren. 
 
 
Hiermit bestelle ich 
 
  _____ Ster Brennholz     Schlagabraum     
Höchstabgabe: 20 Ster/Haushalt ab Waldstraße 
          
 
_________________________________  _________________________________ 
Name, Vorname  Adresse 
 
_________________________________  _________________________________ 
Telefonnummer     Email  
 
 
Mit der Bestellung von Brennholz willigen Sie in die Datenweitergabe von der FBG an die 
Gemeinde und umgekehrt ein. 
 
Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt damit natürlichen Schwankungen in der Qualität. Bitte 
beachten Sie dies bei der Aufgabe Ihrer Bestellung.  
 
 
_________________ ___________________ 
(Datum) (Unterschrift) 
 
Hinweis: 
Sofern sich nach erfolgter Bestellung Änderungen ergeben, melden Sie diese bitte der FBG 
Würzburg unter info@fbg-wue.de oder unter +49 9369/9849870. 
 
Wichtig: Nach der Holzaufarbeitung müssen die ausgebauten Waldwege wieder von 
Sägemehl und Holzspänen gesäubert werden. Das Holz muss bis 1. Juli 2026 von 
kommunalem Grund abtransportiert sein. Die Gemeinde behält sich vor, Holz, das nach 
diesem Datum noch auf kommunalem Grund liegt, entfernen zu lassen. 


